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5. Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535

6. Am 13.6.2024 haben die Behörden des Mitgliedstaats (Litauen) der Kommission den oben genannten Entwurf
übermittelt und sich auf die Dringlichkeit gemäß Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 berufen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Kriterien für die Dringlichkeit im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/1535 im
vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht erfüllt sind:

Im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 haben die litauischen Behörden der Kommission am 13. Juni 2024 den Entwurf
einer „Verordnung des Direktors der Staatlichen Behörde für Verbraucherrechte zur Genehmigung der Liste der
chemischen Stoffe, die in der Republik Litauen verwendet werden dürfen, um elektronischen Zigaretten und
elektronischen Zigarettenfüllflüssigkeiten den Geschmack und Geruch von Tabak zu verleihen“ (im Folgenden „der
notifizierte Entwurf“) übermittelt und das Dringlichkeitsverfahren gemäß Artikel 6 Absatz 7 dieser Richtlinie in Anspruch
genommen.
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Der notifizierte Entwurf enthält Beschränkungen für das Inverkehrbringen von Flüssigkeiten für elektronische
Rauchgeräte, die andere Aromen als Tabakaromen oder Geschmackstoffe enthalten, und enthält eine Liste zugelassener
Aromastoffe, die den Geruch oder Geschmack von Tabak verleihen.
In ihrer Begründung für das „Dringlichkeitsersuchen“ weisen die litauischen Behörden darauf hin, dass das Ziel des
Gesetzentwurfs darin bestehe, die Interessen der öffentlichen Gesundheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen,
zu schützen, indem eine strengere Regulierung nikotinhaltiger Produkte eingeführt und ihre Verfügbarkeit und
Attraktivität verringert werde. Die Behörden verweisen ferner auf die Ergebnisse der Studie der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Einsatz von E-Zigaretten bei Jugendlichen in Litauen.

Die Kommission erinnert daran, dass Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 vorsieht, dass ein Mitgliedstaat das
Dringlichkeitsverfahren in Anspruch nehmen kann, wenn er „aus dringenden Gründen, die durch eine ernste und
unvorhersehbare Situation entstanden sind und sich auf den Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren, die
Erhaltung von Pflanzen oder die Sicherheit und im Falle von Vorschriften betreffend Dienste auch auf die öffentliche
Ordnung, insbesondere auf den Jugendschutz beziehen, gezwungen ist, ohne die Möglichkeit einer vorherigen
Konsultation in kürzester Frist technische Vorschriften auszuarbeiten, um sie unverzüglich zu erlassen und in Kraft zu
setzen; oder aus dringenden Gründen, die durch eine ernste Situation entstanden sind und sich auf den Schutz der
Sicherheit und der Integrität des Finanzsystems, insbesondere auf den Schutz der Einleger, der Anleger und der
Versicherten, beziehen, gezwungen ist, unverzüglich Vorschriften betreffend die Finanzdienstleistungen zu erlassen und
in Kraft zu setzen.“

Es sei daran erinnert, dass die Kriterien für „ernste“ und „unvorhersehbare Situation“ kumulativ sind.

Was das Kriterium der „Schwere“ anbelangt, so teilt die Kommission die Besorgnis der litauischen Behörden darüber,
dass die Interessen der öffentlichen Gesundheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, gewahrt werden müssen.
Zu diesem Zweck kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die von den litauischen Behörden mitgeteilten Aspekte
als „ernste“ Situation im Sinne von Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 anerkannt werden können.

Die Kommission ist jedoch nicht der Ansicht, dass die von den litauischen Behörden übermittelten Angaben ausreichen,
um die Schlussfolgerung zu ermöglichen, dass sie das in der genannten Bestimmung festgelegte Kriterium der
„Unvorhersehbarkeit“ erfüllen. Die litauischen Behörden legen keine Elemente oder Erläuterungen zur
„Unvorhersehbarkeit“ vor, und diese können daher nicht als unvorhersehbare Umstände im Sinne von Artikel 6 Absatz 7
der Richtlinie (EU) 2015/1535 angesehen werden.

Nach sorgfältiger Prüfung des Dringlichkeitsantrags stellt die Kommission daher fest, dass die in Artikel 6 Absatz 7 der
Richtlinie (EU) 2015/1535 geforderten Bedingungen, d. h. das Vorliegen dringender Gründe aufgrund einer ernsten und
unvorhersehbaren Situation, welche die litauischen Behörden daran hindert, die in dieser Richtlinie vorgesehene
dreimonatige Stillhaltefrist abzuwarten, bei diesem Antrag auf Einleitung des Dringlichkeitsverfahrens nicht erfüllt sind.
Dementsprechend wird die dreimonatige Stillhaltefrist gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 eröffnet.
Diese Frist endet am 16. September 2024.
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